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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 18. Februar 1983 angemeldeten 

europäischen patentanmeldung Nr. 83 101 581.3 ist am 

11. Juni 1986 das drei Ansprüche umfassende europäische 

Patent Nr. 87 699 erteilt worden. 

Der erteilte Anspruch 1 lautet: 

"Mehrweilige, kontinuierlich arbeitende Misch- und 

Knetmaschine für plastifizierbare Massen, mit selbst-

reinigend ineinandergreifenden, gleichsinnig drehenden 

Schnecken (3, 3 1 ; 4, 4 1 ) konstanten Achsabstandes, mit 
einer Aufschmelzzone (1) und einer sich hieran 

anschlie8enden Zone (2) vergr6i3erten freien Querschnitts 

für die Massen, wobei in dieser Zone (2) der AuBendurch- 

messer der Schnecken vergr63ert ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB in der Zone (2) vergräBerten freien 

Querschnitts eine Einfüllöffnung (17) für Zusatzstoffe 

angeordnet ist und ferner die Gangzahl der Schnecken (4, 

4 1 ) in diesem Bereich kleiner ist als die Gangzahl der 

Schnecken (3, 3 1 ) in der Aufschinelzzone (1)." 

Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdeführer 

Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu wider-

rufen, da dessen Gegenstand nicht auf einer erfinderischen 

Tãtigkeit beruhe. In seiner Begründung hat er sich auf 

folgende Druckschriften gestützt: 
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Dl: DE-A-3 026 842 

 DE-C-1 679 878 

 DE-A-2 351 328 

 DD-A-60 408 

 GB-A-i 273 502 

 US-A-4 110 844 

 DE-A-2 721 848 

 DE-U-]. 985 745 

Durch die am 24. November 1988 zur Post gegebene 

Entscheidung hat die Einspruchsabteilung den Einspruch 

zuruckgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefuhrer unter 

gleichzeitiger Bezahiung der Beschwerdegebühr am 

3. Februar 1989 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begründung ist am 3. April 1989 eingegangen. Später 

verwies der Beschwerdeführer erstmais noch auf folgende 

Druckschriften: 

H. Herrinann: 	"Schneckenmaschinen in der Verfahrens- 

technik", Springer-Verlag, Berlin, S. 134 

(D9), und 

M. L. Booy: 	"Geometry of fully wiped twin-screw 

equipment", Polymer Engineering and 

Science, September 1978, Vol. 18, No. 12; 

S. 973-984 (D10). 

Der Beschwerdegegner hat anerkannt, daB die Druck-

schrift D9 vor dem Anmeldetag seines Patents 

veróffentlicht worden 1st. 

Eine niündliche Verhandlung hat am 10. Januar 1991 

stattgefunden. 

00918 • • . / . . . 
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In dieser hat der Beschwerdeführer erstrnals auf das 
"Handbuch der Kunststoff-Extrusionstechnik", Bd. 1 
Grundlagen; hrsg. von F. Hensen ... - Carl Hanser Verlag 
München; 1989 (Dli), verwiesen und Kopien der S. 319 bis 
325 überreicht. 

1. Die Ausfuhrungen des Beschwerdeführers kännen wie folgt 
zusainrnengefai3t werden: 

Die Aufgabe, die durch den Gegenstand des Anspruchs 1 
gelöst werden solle, bestehe nach der Patentschrift des 
angegriffenen Patents aus zwei Teilen. Da ein Verrnischen 
von inehreren Stoffen zu einer hoinogenen Masse - das den 
zweiten Teil der Aufgabe bilde - in jedeni Schnecken-
extruder, dessen Verarbeitungsgut sich aus mehreren 
Stoffen zusanunensetze, erfolge, verbleibe nur noch der 
erste Teil der Aufgabe. Dieser dürfe jedoch nicht in einer 
Gestaitung der Misch-und Knetinaschine geinaB dent 
Oberbegriff des Anspruchs 1, die ein besonders günstiges 
Zuführen von Zusâtzen erlaube, sondern inüsse in der 
Schaffung eines ausreichend freien Voluinens in der Misch-
und Knetxnaschine gesehen werden, weil dies eine 
seibstverständliche Voraussetzung sei, urn Zusätze dem 
Verarbeitungsgut zufugen zu kännen. Das dent so sei, känne 
auch der Druckschrift Di, die den dent Gegenstand des 
Anspruchs 1 ant nãchsten konunenden Stand der Technik 
of fenbare, entnonunen werden, denn bei der bekannten Misch-
und Knetinaschine würde die Entgasungsöffnung am Anfang der 
Zone vergröl3erten freien Querschnitts selbstverständlich 
auch als Einfulióffung für Zusätze dienen. Für ietzteres 
würden sich Hinweise finden in den Druckschriften D3 
(Figuren 1 und 2), D5 (Figur 1) und D6 (Figur 5; Sp. 7, 
Z. 15 bis 18). Zwar handle es sich bei den aus diesen 
Druckschriften bekannten Maschinen urn Einschnecken-
Extrudern, deren Grundfunktionen jedoch mit denen von 
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gleichsinnig drehenden Doppelschnecken-EXtrUderfl 

vergleichbar seien. 

In Hinblick auf das Grundwissen des Durchschnitts-

fachnanns, wie es die Druckschriften DlO und Dli 

vermittelten, sei die Verringerung der Gangzahi der 

Schnecken von drei in der Aufschmelzzone auf zwei in der 

Zone vergr68erten freien Querschnitts sit Rücksicht der 

Schneckengeometrie bei selbstreinigend 

ineinandergreifenden Schnecken eine zwangsnotwendige 

MaBnahme, urn nicht nur das gröBtmógliche freie Volumen zu 

erzielen, sondern auch die selbstreinigende Wirkung zu 

erhalten. Darüber hinaus trage dieses Merkmal bei 
konstantem Achsabstand und bestiinmten Radiusänderungen 

nicht dazu bei, das gr6l3te mógliche freie Voluinen zu 

erzielen; das Merkinal sei also kontraproduktiv. 

Da die Merkmale des Anspruchs 1 einerseits durch den Stand 

der Technik (Druckschriften Dl, 3, 5 und 6) nahegelegt 

seien, andererseits sich aus Gründen der Schnecken-

geometrie zwangslãufig ergeben, wenn das Optimum erreicht 

werden solle, beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 

auf einer erfinderischen Tãtigkeit. 

2. Der Beschwerdegegner war dagegen der Ansicht, daB das zu 

lósende technische Problem eindeutig angegeben sei und 

eine Aufteilung in zwei verschiedene Probieme nicht 

zulasse sowie der schriftlich belegte, vorverôffentlichte 

Stand der Technik keine Anregung gebe, das in der 

Beschreibung des angegriffenen Patents genannte Problem 

durch die Kombination der Merkinale nach des Anspruch 1 zu 

lôsen. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, is besonderen 

hinsichtlich der Druckschriften 1 und 3, stelle im übrigen 

eine unzulässige ex post facto-Analyse des Standes der 

Technik in Kenntnis des Gegenstands des erteilten 

Anspruchs 1 dar. 
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5 	 T94/89 

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 
europäischen Patents Nr. 87 699. 

Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Aus der Beschreibung des angefochtenen europäischen 
Patents in Verbindung mit den Figuren 1 und 2b geht kiar 
hervor, wie es der Beschwerdegegner auch in der mündlichen 
Verhandlung bestâtigt hat, daB der un Anspruch 1 
verwendete Begriff "Zone vergr6l3erten freien Querschnitts" 
so zu verstehen ist, daB in dieser Zone ein über deren 
ganzen Lange gleichbleibender freier Querschnitt mit 
gleichbleibendemn Durchmesser vorliegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrif ft eine mehrwellige, 
kontinuierlich arbeitende Misch- und Knetmnaschine für 
plastifizierbare Massen mit seibstreinigend ineinander-
greifenden, gleichsinnig drehenden Schnecken konstanten 
Achsabstands. Bei der Formulierung des Oberbegriffs des 
Anspruchs 1 ist von dem Doppelschnecken-EntgaSUflgSeXtrUder 

nach der Druckschrift Dl als den Stand der Technik 
ausgegangen worden, der den in Frage gesteilten Gegenstand 
am nãchsten komnint. Dieser Doppelschnecken-EfltgasUflgs 
extruder hat in der Zone vergröi3erten freien -über ihre 
ganze Lange gleichbleibenden - Querschnitts (9) eine 
Entgasungsöffnung, wobei gleichzeitig die Schnecken einen 
kleineren Kerndurchmesser sowie eine gröBere Gangzahl un 
Vergleich mit den Schnecken in der Aufschmnelzzone (8) 
aufweisen. Durch diese Ausbildung kOnnen gute 
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Plastifizier- und Homogenisierergebnisse, insbesondere 

jedoch ausgezeichnete Entgasungsergebnisse erzielt werden 

(vgl. S. 4, Z. 26 bis 31; S. 5, Z. 7 bis 30; S. 6, Z. 10 

bis 27; S. 7, Z. 12, 13, 22 bis 26; S. 8, Z. 7 bis 10; 

Anspruch 1; Figur 1). 

DemgegenUber liegt dem Gegenstand des Anspruchs 1 die 

Aufgabe zugrunde, die Misch- und Knetmaschine nach dem 

Oberbegriff dieses Anspruchs so zu gestalten, daB dem 

Verarbeitungsgut in besonders günstiger Weise Zusätze 

zugefügt und mit ihm zu einer hoinogen Masse vermischt 

werden können (vgl. EP-B-0 087 699, Sp. 2, Z. 24 bis 31). 

Die Lósung beruht auf dem Gedanken, Zusätze dem 

Verarbeitungsgut in dem Bereich der Maschine zuzuführen, 

wo nicht nur bereits aufgrund des insgesamt vergr68erten 

freien Querschnitts das Platzangebot schon gröBer ist als 

in der Aufschmelzzone, sondern wo auch durch die 

Reduzierung der Gangzahl die Scherbeanspruchungen der 

Zusàtze un Vergleich mit der Aufschmelzzone so verringert 
werden, daB die Zusätze selbst bei gr66eren Mengen mit der 

bereits plastifizierten Masse gut und schonend vermischt 

werden. 

Dieser vergr68erte freier Querschnitt resultiert einer-

seits aus einer durch die VergróBerung des SchneckenauBen- 

radius und durch die weitere Forderung des konstanten 

Achsabstands iniplizierte Verkleinerung des Schneckenradius 

erreichte QuerschnittsvergrãBerung, andererseits aus einer 

durch die Verringerung der Gangzahl der Schnecken 

erreichte Querschnittsãnderung (Verringerung oder 

VergrôBerung). Eine QuerschnittsvergróBerung erfordert 

deshaib eine Abstiinmung zwischen diesen beiden MaBnahmen, 

so daB nicht nur eine soiche VergrãBerung, sondern auch 

eine Verringerung der Scherbeanspruchungen der Zusátze 

ermöglicht wird. 

00918 	 ...I... 



7 	 T94/89 

Aus dern Obigen ergibt sich, daI3 die beiden Merkmale im 
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 in einer 
funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen, irn Sinne, 
daB sich die beiden Merkrnale einander gegenseitig zur 
Erreichung eines über die Sumitte ihrer jeweiligen 
Einzelwirkungen hinausgehenden technischen Erfoigs 
beeinflussen. 

Dexunach handelt es sich irn angefochtenen Patent, entgegen 
der Auffassung des Beschwerdeführers, nicht urn die Lósung 
von zwei isoliert nebeneinander stehenden Teilaufgaben, 
Schaffen eines vergröBerten freien Querschnitts und 
Vermischen der Zusätze mit der plastifizierten Masse, 
sondern urn das Zufügen und Beimischen von Zusätzen. Gerade 
die voin Beschwerdeführer erwãhnte "Kontraproduktivitât" 
(vgl. Abschnitt VI. 1) der zur Lösung der Aufgabe 
vorgesehenen Merkmale 1äi3t kiar erkennen, daB diese nicht 
nur einer dieser voin Beschwerdeführer genannten 	- 
Teilaufgaben zugeordnet werden kännen. Von zwei isoliert 
nebeneinander stehenden Teilaufgaben kännte nämlich nur 
dann gesprochen werden, wenn auch isoliert nebeneinander 
stehende Merkinale, die die Teilaufgaben getrennt 
voneinander lästen, gegeben wâren. Dies ist aber, wie 
dargelegt, nicht der Fall. 

Die Aufgabe, so wie diese nach der Beschreibung des in 
Frage gesteliten Patents zu verstehen ist, betrif ft daher 
nur elne einzige Aufgabe. 

Misch- und. Knetinaschinen nach dem erteilten Anspruch 1 
sind durch keine der vorliegenden Druckschriften 
bekanntgeworden. Da der Beschwerdeführer die Neuheit des 
Gegenstands dieses Anspruchs nicht bestritten hat, 
erübrigt sich insoweit eine Begründung. 

00918 	 .1... 
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 1st daher neu im 

Sinne des Artikels 54 EPt). 

	

8. 	Zur Frage, ob der schriftlich belegte Stand der Technik 

die Lehre des erteilten Anspruchs 1 nahelegen konnte, 1st 

folgendes auszuführen: 

	

8.1 	wie schon 1111 obigen Abschnitt 3. erwähnt, betrif ft die 

Druckschrift Dl einen DoppelschneCken-EntgaSUflgSeXtruder 

mit einer Entgasungsöffnung in der Zone vergröBerten 
freien Querschnitts. Der einzige Zweck dieser Entgasungs- 

öffnung ist es, eine Entgasung des thermoplastischen 

Materials zu erinöglichen. Irgendein Hinweis, dais die 

genannte öffnung auch dem Zuführen von Zusätzen in den 

Extruder dient, 1st der Druckschrift Dl nicht zu 

entnehmen. Ferner sind in der Entgasungsstufe Schnecken-

tei].e mit einer gröBeren Gangzahl im Vergleich mit den 

Schnecken in der Plastifizier- und Hoiiiogenisierstufe 

vorhanden. 

	

8.2 	Aus den Druckschriften D5 (S. 2, Z. 28 bis 31; Fig. 1) und 

D6 (Sp. 7, Z. 13 bis 19; Fig. 5) ist es bekannt, 

Entgasungsextrudern über Entgasungsóffnungen Zusätze 

zuzuführen: 

Die Figur 1 der Druckschrift D5 zeigt einen zweistufigen 

Einschnecken-Extruder, bei dem die zweite Stufe aus einer 

auf die Achse der ersten Stufe aufgeschobenen Wendel 

besteht, die von der Schnecke der ersten Stufe getrennt 

antreibbar 1st. Die Entgasungsäffnung 1st im Bereich der 

zweiten Stufe, in dem auch der Querschnitt des Innenraums 

des Gehãuses vergräBert 1st, angeordnet. 

Ebenso befa8t sich die Druckschrift D6 mit Einschnecken-

Extrudern, wobei in dem Extruder nach der Fig. 5, auf die 

der Beschwerdeführer hingewiesen hatte, sich der freie 

00918 	 . . . / . . . 



T 94/89 

Querschnitt in Gehäuse von Bereich der jeweiligen 
Entgasungsäffnung in die in Förderrichtung unmittelbar 
daran anschlieBende Zone verringert. 

Beiden bekannten Extrudern ist aber gemeinsain, dàI3 die 
Schnecken über die gesante Lange der Extruder als 
eingängige Schnecken ausgebildet sind. Eine Verringerung 
der Gangzahi zwischen aufeinanderfolgenden Zonen der 
Extruder ist somit nicht mäglich. D. h., an eine soiche 
Verringerung ist gar nicht gedacht. 

Schon aus diesein Grunde führt die Ubertragung der einen 
oder anderen Lehre auf den Doppelschnecken-
Entgasungsextruder nach der Druckschrift Dl nicht zu den 
Gegenstand des Anspruchs 1, nach dessen Lehre in jeden 
Fall die Gangzahl in der Zone des gröBeren Querschnitts 
kleiner sein nuB als in der vorausgehenden Aufschinelz- 
zone. 

8.3 	Die Druckschrift D3 zeigt gleichfalls einen Einschnecken- 
Extruder zuin Verarbeiten von zuvor unzerkleinerten 
therinoplastischen Kunststoffabfãllen (Aitnaterial) und von 
Neuxnaterial, das in soichen Mengen zugeführt wird, daB. es  
den in Extruder von Aitnaterial jeweils nicht ausgefullten 
Färderrauin in hohein MaI3e (bis zu 100 ') einnixnint. Dazu 
weist dasExtrudergehãuse in Materialeinzugsbereich zwei 
Einfüllöffungen auf, die in Farderrichtung hintereinander 
in einem gewissen Abstand oder auch nebeneinander 
angeordnet sein kännen, durch die das Alt- und das 
Neuinaterial der Schnecke getrennt voneinander zuführbar 
sind (vgl. S. 2, Z. 4 bis 23; Ansprüche 1 bis 4). 

In der konkreten Ausführungsform nach Figur 1 ist die 
Schnecke in Bereich der hintereinander angeordneten 
Einfüllöffnungen niehrgãngig, in übrigen Bereich eingàngig 
ausgebildet. Dagegen zeigt die Figur 2, daB die Schnecke 

I 
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nur liii Bereich der Einfüllöffnung für das Altmaterial 

zweigängig und ab dem Bereich für das Neumaterial 

eingängig ausgebildet 1st (vgl. S. 4, Z. 6 bis 12; 22 bis 

26; Anspruch 15). 

Ferner wird ilu Materia].einzugsbereich - nach den Figuren 1 

und 2 unmittelbar an die Einfüllóffnungen anschlieBend urid 

dadurch zur Plastifizier- und Homogenisierstufe oder 

Aufschinelzzone im Sinne der Maschine nach der Druck-

schrift Dl záhlend - die Zylinderwand des Extrudergehãuses 

durch zwei eingezogene Buchsen gebildet, deren Innen-

durchmesser sich in FOrderrichtung der Schnecke konisch 

verjüngen (s. S. 3, Z. 1 bis 4; Ansprüche 10 und 11). Der 

AuSendurchmesser der Schnecke ist jedoch überihre gesamte 

Lange im Extruder gleich (S. Figuren 1 und 2). 

1111 ubrigen 1st in der Druckschrift D3 ein Grund für die 

Moglichkeit, un Materialeinzugsbereich gleiche oder 
unterschiedliche Gangzahlen für die Schnecke zu wählen, 

und für den nur unmittelbar hinter den EinfüllOffnungen 

vergrOBerten Innendurchmesser des Extrudergehäuses nicht 

angegeben. 

An eine an den MaterialeinzugsbereiCh sich anschlie8ende 

Zone vergrOBerten freien Querschnitts, in der der AuBen-

durchmesser der Schnecke in Anpassung an einen erweiterten 

Gehäuseinnendurchinesser vergrOBert ist und Einfüll- 

Of fnungen für Zusátze angeordnet sind, ist demnach nicht 

gedacht. 

Der Fachmann entniinmt letztlich dieser Druckschrift nur 

die Lehre, einem Einschnecken-Extruder Alt- und Neu-

material jeweils über voneinander getrennten Einfüll-

Of fnungen zuzuführen und, falls die beiden Einfüll- 

Of fnungen in FOrderrichtung hintereinander angeordnet 

sind, zumindest liii Bereich der EinfüllOffnung für 
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Aitmaterial die Schnecke zwei- oder mehrgângig 
auszubilden. 

In diesein zusaimrienhang sei darauf hingewiesen, daB der 
Beschwerdeführer selbst vorgebracht hat, daB in einer 
mehrwelligen Misch- und Knetinaschine die unterschiedlichen 
Schneckenparaineter nicht inehr frei wählbar seien, da 
bereits bestimmte Beziehungen, wie z. B. die einfache 
Beziehung zwischen SchneckenauBen- und Schneckeninnen-
durchinesser bei konstantem Achsabstand, vorlägen. Da aber 
bei Einschnecken-Extruderfl soiche Beziehungen zwischen den 
Parainetern nicht gegeben ist, wird nach Auffassung der 
Kainrner ein Fachinann ohne direkte Minweise nicht angeregt, 
bei eineni Einschnecken-Extruder verwendete Nai3nahinen ohne 
weiteres für Mehrschnecken-Extruder zu übernehxnen. 

Die Druckschrift D3 kann ihin daher keine Anregung geben, 
bei einein Doppelschneckefl-EXtrUder mit g1eich1aufenden 
känunenden Schnecken nach dem Oberbegriff des erteilten 
Anspruchs 1 bzw. nach der Druckschrift Dl, eine sich an 
eine Aufschmnelzzone anschlieBende Zone vergröBerten freien 
Querschnitts auch zum Zuführen von Zusätzen zubenützen 
und durch eine Verringerung der Gangzahl der Schnecke in 
dieser Zone gegenüber der Aufschmnelzzone die Bedingungen 
zum Vermischen der Zusätze mit den bereits plastifizierten 
Massen aufgrund der Verringerung der Scherbeanspruchungen 

zu verbessern. 

8.4 	Der Einwand des BeschwerdeführerS, daB es in der Extruder- 
technik aligemein bekannt sei, zu dem letztgenannten 
Zwecke die Gangzahl der Schnecken zu verringern, und unter 
diesen voraussetzungen die unterschiedliche Gangzahl bei 
Zufuhr von Zusâtzen für den Fachmnann eine selbst-
verständliche Mal3nahmne darstelle, vermag mit Rücksicht auf 
die Offenbarung in der Druckschrift Dl (vgl. S. 5, Z. 13 
bis 17) nicht zu überzeugen. Mach dieser Of fenbarung 
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lassen sich nàmlich bei einem Doppelschnecken-EXtruder 

nach dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 in der Zone 

vergrOBerten freien Querschnitts geringe Scherbean-

spruchungen der zu verarbeitenden Massen auch durch 

VergröSerung der Gangtiefen der Schnecken verwirklichen. 

AuBerdem findet der Fachmann hier eine Ausbildung eines 

Doppelschnecken-ExtrUderS vor, der zur Erreichung eines 

geringen Schergefálles innerhalb der Entgasungs- und 

Aussto8stufe nicht nur bestinunte Durchmesser-Verhältflisse 

(vgl. Anspruch 1), sondern auch eine gr68ere (statt 

kleinere) Gängigkeit (vgl. Fig. 1: mehrgängiges (26) und 

eingãngiges (18, 20) Schneckenteil) aufweist, ohne daB 

dies Schwierigkeiten im Hinblick auf das gewünschte 

geringe Schergefàlle bereiten würde. 

8.5 	Es ist unbestritten, daB nach der Druckschrift D10 

bei einem Doppelschnecken-Extruder mit gleichsinnig 

kãutmenden Schnecken aus GrUnden der Schnecken-

geometrie die maschinenbaulichen Grenzen u. a. von 

der Gangzahl der Schnecken abhãngen, und 

- 	bei einem Doppelschnecken-Extruder nach der 

Druckschrift Dl, der in zwei Stufen, die Aufschmelz-

zone und die Entgasungszone mit einem vergröBerten 

freien Querschnitt, unterteilt ist, die maximale 

freie Querschnittsflãche nur durch Verringerung der 

Gangzahl der Schnecken nur bei bestinunten Radius-

ãnderungen von drei auf zwei zu erreichen ist. 

Diese Konstruktionsgrenzen legen jedoch die Schnecken-

gangzahl in der Zone vergröBerten freien Querschnitts, in 

der auch der Aul3endurchlnesser der Schnecken vergräBert 

ist, nicht absolut einengend fest. Denn wie den auf der 

Grundlage der Druckschrift D10 vom Beschwerdeführer 

ermittelten und anhand von Abbildungen vorgetragenen 
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Grenzwerten auch zu entnehrnen ist, können die Schnecken 

nàml ich 

- 	sowohi in der AufschinelZZOfle als auch in der Zone 
vergr6i3erten freien Querschnitts durchweg 1-gãngig 

oder 2-gângig, oder 

- 	in der Aufschrnelzzone 1-gângig und in der Zone 
vergrôBerten freien Querschnitts 2-gângig 

ausgebildet sein. 

AUS dein Obigen ergibt sich, daB die Verringerung der 
Gangzahl von drei auf zwei in den genannten Zonen nicht 
eine zwangslâufige Mal3nahme ist, urn den Erfordernissen der 

Schneckengeornetrie zu entsprechen. 

Dafür spricht aui3erdem die Tatsache, daB in dem Doppel-
schnecken-Extruder nach der Druckschrift Dl, dem am 
nächsten konutienden Stand der Technik, gerade in der Zone 
vergr6i3erten freien Querschnitts die Gangzahl der 
Schnecken erhäht ist. Von einer nach den einschlägigen 
Gesetzen auf dein Gebiet der Extrudertechnik tlzwangs_ 
notwendigen" Mal3nahine kann sornit nicht die Rede sein. 

Ganz abgesehen davon, daB der erteilte Anspruch 1 nicht 
-. das Merkinal enthàlt, in der Aufschrnelzzone die Schnecke 3-

gängig und in der anschlie8enden Zone 2-gängig 

auszubiiden, 

- 	ist nach Regel 27 (1) (d) EPU die Erfindung in der 
Beschreibung nur so darzustelien, daB daraus die 
Lösung der Aufgabe, die durch den Gegenstand der 
Erfindung gelóst werden soil, verstanden werden kann, 

und 
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- 	soil nach Regel 29 (3) EPU ein unabhängiger Anspruch 
nur die wesentlichen Merklnale wiedergeben, 

ohne jedoch dem Erfinder vorzuschreiben, daB er jeweils 
die optimale Lãsung der Aufgabe anzugeben hat. 

Dem Hinweis des Beschwerdeführers in der mündlichen 
Verhandlung, daB in der Druckschrift Dl nicht der 
"optiinale Entwickiungsstand" wiedergeben sei, weil die 
eingàngige Schnecke in der Aufschinelzzone nicht das 
"optimal Mógliche" darstelie, ist zu entnehmen, daB er 
dies ebenso sieht. 

Beim Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 steht jedoch 
nicht das Problem der Optimierung der freien Querschnitts-
flãchen in der Zone vergröSerten freien Querschnitts im 
Vordergrund, sondern durch den Gegenstand gilt es auch das 
Problem der schonende Vermischung der Zusätze mit der 
bereits piastifizierten Masse zu lösen. 

DaB die Lôsung entsprechend dem erteilten Anspruch 1 
zusätzlich auch in einer Verringerung der Gangzahl der 
Schnecken in der Zone vergróBerten freien Querschnitts 
gegenüber der Gangzahl in der Aufschmelzzone liegt, kann 
der Druckschrift D10 aber nicht einmal anregungsweise 

entnonuuen werden. 

	

8.6 	Zusainmenfassend ist festzuhalten, daB sich von dein aus den 
Druckschriften Dl, D3, D5 und D6 bekannten Stand der 
Technik unter Berucksichtigung des aus der Druck- 
schrift D10 bekannten Fachwissens die Erfindung nach dem 
erteilten Anspruch 1 ohne Kenntnis derselben nicht 

ableiten läBt. 

	

8.7 	Der Inhalt der übrigen vorliegenden vorveröffentlichten 
Druckschriften D2, D4 und D7 bis D9, zu denen in der 
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inündlicheri verhandlung nichts mehr vorgebracht worden ist, 

koimut den Gegenstand nach den erteilten AnspruCh .1 nicht 

näher als das, was der Fachmann den in den vorausgehenden 

Abschnitten erörterten Stand der Technik entniinmt. Sie 

können daher weder für sich noch in Verbindung mit den 

durch den erórterten Stand der Technik verinittelten Lehren 

eine Anregung geben, aufgrund deren der Fachmann ohne 

erfinderische Tätigkeit zu einer Misch- und Knetmaschine 

genäi3 der Lehre des erteilten Anspruchs 1 gelangen würde. 

8.8 	Die Druckschrift Dli ist nachveröffentiicht und bildet 

daher keinen Stand der Technik in Sinne des 

Artikels 54 (2) EPU. 

8.9 	Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht nithin auf 

einer erfinderischen Tatigkeit in Sinne des Artikeis 56 

EPU. 

9. 	Das Patent hat deshaib Bestand und kann nit den erteilten 

Anspruch 1 und den auf ihn rückbezogenen erteilten 

Ansprüchen 2 und 3, die besondere Ausfuhrungsarten des 

Gegenstands des Anspruchs 1 betreffen, aufrechterhalten 

werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andries 
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